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RID/ADR/ADN 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Bern, 8. bis 11. September 2009 und 
Genf, 14. bis 18. September 2009) 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 7b): Verschiedene Änderungsanträge zum RID/ADR/ADN – 

Neue Anträge 
 
 
 
Absatz 5.4.1.1.4: Sondervorschriften für in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter 
 
 
 
Antrag Schwedens 
 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: In Absatz 5.4.1.1.4 wird festgelegt, dass für die Be-

förderung von in begrenzten Mengen verpackten ge-
fährlichen Gütern keine Angaben im Beförderungs-
papier erforderlich sind. Dieser Absatz ist überflüssig 
und sollte gestrichen werden. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Streichung des Texts in Absatz 5.4.1.1.4. 
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Einleitung 
 
1. Für die Beförderung gefährlicher Güter in begrenzten Mengen sind alle relevanten Vorschrif-

ten in Kapitel 3.4 enthalten. Jedoch ist in Absatz 5.4.1.1.4 folgender Text enthalten: 
 

"Bei der Beförderung gefährlicher Güter, die gemäß Kapitel 3.4 in begrenzten Mengen ver-
packt sind, ist im <(nur ADR:) gegebenenfalls vorhandenen> Beförderungspapier keine Anga-
be erforderlich." 

 
2. Dieser Text scheint überflüssig zu sein. In verschiedenen Abschnitten des Kapitels 3.4 (3.4.3, 

3.4.4 und 3.4.5) wird festgelegt, dass bei der Anwendung der Vorschriften des Kapitels 3.4 die 
Vorschriften der übrigen Kapitel des RID/ADR/ADN nicht für die Beförderung anzuwenden 
sind. Es ist kein Verweis auf Kapitel 5.4 enthalten. 

 
 
Antrag 
 
3. 5.4.1.1.4 erhält folgenden Wortlaut: 

 
"5.4.1.1.4 (gestrichen)". 

 
 
Begründung 
 
4. Für gefährliche Güter in begrenzten Mengen findet der Absender alle relevanten Vorschriften 

in Kapitel 3.4. In Kapitel 3.4 ist keine Angabe enthalten, die den Absender zu Kapitel 5.4 führt. 
 
 
Auswirkungen auf die Sicherheit: Keine. 
 
 
Durchführbarkeit:   Keine Probleme zu erwarten. 
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